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Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich. 

BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

Anfragebeantwortung 

 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 12421 /J der Abgeordneten Peter Haubner, Kolleginnen und Kollegen wie 
folgt: 

 
Zunächst ist klarzustellen, dass in der einleitenden Begründung der Anfrage Behaup-

tungen aufgestellt und scheinbare Fakten präsentiert werden, die einer systemati-

schen Überprüfung nicht standhalten. Die so genannte „Reihung“ von Frau Mag.a 

Petra Draxl wurde ebenso wie die von Frau Dr.in Ingeborg Friehs nur aufgrund einer 

Nachfrage im Zuge der Präsentation der Ergebnisse der Gutachten vom Vertreter 

der Fa. VIP Consulting for Management mündlich vorgenommen. Diese Präferenz 

des Vertreters der Fa. VIP Consulting for Management deckt sich nicht mit der Be-

wertung durch die Mehrzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates des AMS Öster-

reich. Ebenso falsch ist die Behauptung einer Erstreihung von Frau Dr. Ingeborg 

Friehs durch den Vorstand des AMS Österreich. Gemäß § 15 Abs. 2 des Arbeits-

marktservicegesetzes (AMSG)  ist nur der Vorsitzende des Vorstandes vor einer Be-

stellung durch den Verwaltungsrat anzuhören und dieser hat im konkreten Bestel-

lungsverfahren in seiner Stellungnahme alle drei BewerberInnen mit unterschiedli-

chen Stärken gleich gewichtet. Der Vollständigkeit halber ist zu ergänzen, dass das 

weitere Mitglied des Vorstandes, der allerdings nach der maßgeblichen Bestimmung 

des AMSG nicht anzuhören ist, für Frau Dr. Ingeborg Friehs eine positive Stellung-

nahme abgegeben hat. Falsch ist auch die Behauptung, dass sich im Zuge der Hea-

rings im Verwaltungsrat eine klare Rangreihung ergeben hätte. Wie das Scheitern 

des Verwaltungsrates, eine klare Mehrheit für eine/n der Bewerber/innen zu finden 

zeigt, kamen die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates zu durchaus unter-

schiedlichen Einschätzungen mit der Folge, dass der Verwaltungsrat seiner im 

AMSG festgelegten Verpflichtung nicht nachgekommen ist und der Bundesminister 
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für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz gemäß § 59 Abs. 6 AMSG die unterlas-

sene Bestellung vorzunehmen hatte. 

Zusammenfassend ist Folgendes festzuhalten: Hätte es – wie in der Anfrage unter-

stellt – eine Reihung gegeben, wäre es nicht zu einem Zuständigkeitsübergang auf 

den Herrn Bundesminister gekommen. 
 
 
Frage 1: 
 
Dazu darf ich auf die Anlage 1 verweisen. 
 
 
Frage 2:  
 
Es gab einen Auftrag des Verwaltungsrates, die BewerberInnen für drei Funktionen, 

Landesgeschäftsführer/in Burgenland, Landesgeschäftsführer/in und stv. Landesge-

schäftsführer/in Wien, einem Assessment zu unterziehen. Die Beauftragung erfolgte 

mündlich. In der Anlage 2, befindet sich die Auftragsbestätigung der Fa. VIP Consul-

ting for Management vom April 2012, welche nach der mündlichen Beauftragung 

durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates und seines von der Arbeitgeberkurie 

gestellten Vertreters übermittelt und vom Präsidium des Verwaltungsrates ange-

nommen wurde. 

 
 
Frage 3: 
 
Entsprechend Anbot und darauf fußender Honorarnote wurde ein Betrag von 

22.200,- Euro in Rechnung gestellt und bezahlt. 

 

 

Frage 4: 
 
Das Gutachten liegt schriftlich vor. Aus Datenschutzgründen kann ich es nicht zur 

Verfügung stellen.  
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Frage 5: 
 
Das Gutachten enthält keine Reihung. 

 

 

Fragen 6, 7 und 8: 
 
Ich wurde über die Sitzung zunächst telefonisch durch den Vorsitzenden des Verwal-

tungsrates informiert. Der Umstand, dass der Verwaltungsrat seine im AMSG nor-

mierte Pflicht zur Bestellung nicht wahrnehmen kann, wurde mir seitens des Vorsit-

zenden des Verwaltungsrates des AMS mit Schreiben vom 15. Juni 2012 mitgeteilt. 

Ebenso wurde mir mit Schreiben des Verwaltungsratsvorsitzenden vom 22. Juni 

2012 der Umstand mitgeteilt, dass trotz der von mir gemäß § 59 Abs. 6 AMSG einge-

räumten Nachfrist der Verwaltungsrat neuerlich nicht die erforderliche Mehrheit für 

die Bestellung des Bewerbers bzw. einer der beiden Kandidatinnen gefunden hat. In 

weiterer Folge wurden mir seitens des Vorsitzenden des Verwaltungsrates sämtliche 

relevanten Unterlagen zum Bestellungsverfahren zur Verfügung gestellt: Der Text 

der Ausschreibung, die Bewerbungsunterlagen, das Schreiben des Bewertungsaus-

schusses des Landesdirektoriums des AMS Wien, die Protokolle zu den einzelnen 

Hearings, die Stellungnahme des Vorsitzenden des Vorstandes des AMS Österreich, 

das Gutachten der Fa. VIP Consulting for Management sowie die jeweiligen Proto-

kollentwürfe der Präsidiums- bzw. Verwaltungsratssitzungen.  

 

 

Frage 9: 
 
Nein. In der Präsentation des Gutachtens der Fa. VIP Consulting for Management 

hat der Firmenvertreter auf Aufforderung und Nachfrage nach meinem Informations-

stand seine persönliche Präferenz mündlich eingebracht, ohne dies nachvollziehbar 

und ausreichend zu begründen. 
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Frage 10: 
 
In der Sitzung des Präsidiums des Verwaltungsrates am 8. Mai 2012, in der das Gut-

achten der Fa. VIP Consulting for Management präsentiert wurde, waren folgende 

Mitarbeiter des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

anwesend: Der Leiter der Sektion VI Arbeitsmarkt SC Mag. Roland Sauer und der 

Vorsitzende des Verwaltungsrates, Dr. Stefan Potmesil. 

 

 

Frage 11: 
 

Nach meinem Informationsstand gibt es einen derzeit noch vorläufigen Protokollent-

wurf der 29. Sitzung des Präsidiums des Verwaltungsrates vom 8. Mai 2012, der 

aber vom Präsidium des Verwaltungsrates noch nicht genehmigt wurde. In diesem 

Protokollentwurf wurde die vom Vertreter der Fa. VIP Consulting for Management 

mündlich vorgenommene Präferenz dokumentiert. Weiters gibt es das Protokoll der 

63. Sitzung des Verwaltungsrates vom 15. Mai 2012, das in der 64. Sitzung des 

Verwaltungsrates am 12. Juni 2012 genehmigt wurde und in dem die vom Vertreter 

der Fa. VIP Consulting for Management vorgenommene Präferenz ebenso dokumen-

tiert wurde wie der mangelnde Konsens im Verwaltungsrat und damit die unter-

schiedliche Bewertung durch die Mitglieder des Verwaltungsrates.  

 

 

Fragen 12 und 13: 
 

Wie bereits in Beantwortung der vorangegangenen Fragen ausgeführt, hat es im 

Verwaltungsrat keine Reihung gegeben; im Übrigen verweise ich auf die Beantwor-

tung der Frage 16. 

 

 

Frage 14: 
 

Diese Daten unterliegen dem Datenschutz und können daher nicht zur Verfügung 

gestellt werden 
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Frage 15: 

Ich verweise auf die Beantwortung der Frage 16. 

 

 

Frage 16: 

Wie bereits ausgeführt hat es seitens der VIP Consulting keine klare, eindeutig nach-

vollziehbare und vergleichende Wertung betreffend die Anforderungen in der Aus-

schreibung für den Bereich der Persönlichkeit gegeben. Die drei anderen lt. Aus-

schreibung erforderlichen Bereiche (nämlich Ausbildung, berufliche Praxis und spe-

zielle Kenntnisse) wurden in den Ausführungen der VIP Consulting (dem Auftrag ent-

sprechend) gar keiner bewertenden und vergleichenden Analyse unterzogen.   

Durch die – auch in der Nachfrist – nicht erfolgte Einigung im Verwaltungsrat kam es 

zu einem Zuständigkeitsübergang auf mich. Trotz des bereits entstandenen Zeit-

drucks – die Entscheidung war bis 1. Juli zu treffen – war es mir wichtig, die Ent-

scheidung auf Basis nachvollziehbarer, objektiver Kriterien treffen zu können. 

Aufgrund des Fehlens einer schlüssig nachvollziehbaren Reihung in den Unterlagen 

des Verwaltungsrates wurde von der Präsidialsektion des BMASK als Entschei-

dungshilfe eine Empfehlung auf Basis der Systematik und Methodik der im Bereich 

des Bundes gem. § 137 des Beamtendienstrechtsgesetzes (BDG)  vorgesehenen 

Arbeitsplatzbewertung durchgeführt. Diese Systematik und Methodik wurde analog 

für den betreffenden Arbeitsplatz herangezogen. 

Als Basis für die Empfehlung wurden folgende Unterlagen verwendet: 

• Ausschreibungstext 

• Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebensläufe) 

• Vergleichendes Gutachten (basierend auf einem Management Assessment 
der Fa. VIP Consulting) 

• Geschäftseinteilung des Arbeitsmarktservice Wien 

 

Bei der durch das BMASK durchgeführten Reihung wurde wie folgt vorgegangen: 

Im ersten Schritt wurde der ausgeschriebene Arbeitsplatz fiktiv einer Arbeitsplatzbe-
wertung ähnlich den Grundlagen (vereinfacht) des § 137 BDG unterzogen. 
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Nach dieser Bestimmung sind bei der Arbeitsplatz(Stellen-)bewertung folgende Krite-
rien heranzuziehen. 

• Wissen (unterteilt in Fachwissen, Managementwissen und Umgang mit Men-
schen) 

• Denkleistung  (unterteilt in Denkrahmen und Denkanforderung) 

• Verantwortung (unterteilt in Handlungsfreiheit, Dimension und Einfluss auf 
Endergebnisse) 

 

Nach der fiktiven Arbeitsplatzbewertung (ansich nur für Arbeitsplätze im Bundes-

dienst gesetzlich verbindlich vorgesehen und nicht für ausgegliederte Einrichtungen) 

ergab sich eine entsprechende Zuordnung des Arbeitsplatzes die mit der Zuordnung 

zum Zeitpunkt der erfolgten Ausgliederung deckungsgleich war.  

Eine analytische Untersuchung (auf Basis der zur Verfügung stehenden Unterlagen 

ergänzt um Angaben zum Budget und Personalstand des AMS Wien) ergab zu den 

einzelnen Kriterien (Wissen, Denkleistung und Verantwortung) auf Basis der im Bund 

angewandten Bewertungssystematik für die Festlegung der Wertigkeit von Arbeits-

plätzen eine genauere Zuordnung. 

 

Im Zweiten Schritt wurden die einzelnen BewerberInnen den oben angeführten Krite-

rien zugeordnet, wobei eine vergleichende Reihung durchgeführt wurde. Als Basis 

für die Zuordnung wurden auch die Ergebnisse aus den Management  Assessments 

herangezogen. Dabei war aber zu berücksichtigen, dass dafür nur jene  Kompetenz-

profile herangezogen wurden, die im Hinblick auf die konkrete Zuordnung zum Ar-

beitsplatz (Wissen, Denkleistung und Verantwortung) erforderlich waren.  

Die Zuordnung erfolgte bezogen auf die einzelnen Bereiche, wobei im Ergebnis im-

mer für die/den Erstgereihte/n die Zuordnung im höchsten Ausmaß, für die/den 

Zweitgereihte/n in hohem Ausmaß erfolgt. Die Zuordnung in geringerem Ausmaß 

wird dem/der Drittgereihten zugeordnet, nicht geeignet wird dann angenommen, 

wenn die Unterschiede erheblich sind. :
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• in höchsten Ausmaß geeignet =       4 

• in hohem Ausmaß geeignet =           3 

• in geringerem Ausmaß geeignet =    2 

• nicht geeignet =                                 1 

  

Entsprechend dieser Vorgehensweise wurde die Bewerberin herangezogen, die den 

höchsten Gesamtpunktewert erreicht hat.  

 

Fragen 17, 18, 19 und 20: 

Ich verweise auf die Beantwortung der Frage 16. 

 

Frage 21: 

Die Gewichtung ergibt sich entsprechend der Ausführungen bei der Frage 16 im We-
sentlichen aus den Arbeitsplatzinhalten. 

 

Frage 22:  

Ich verweise auf die Beantwortung der Frage 21. 

 

Fragen 23 und 24:  

Ich verweise auf die Beantwortung der Frage 16. 

 

Frage 25: 
Keinen. 

 

Frage 26: 
 
Nein. Wie es zu den – aus meiner Sicht inhaltlich unrichtigen - Berichten in den Me-

dien gekommen ist, muss bei den Redaktionen dieser Medien erfragt werden 
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Fragen 27, 28 und 29: 
 
Nein. Mein Mitarbeiter Mag. Marc Pointecker ist als Mitglied des Verwaltungsrates 

wie auch alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrates an keine Weisungen gebun-

den. Mitglieder des Verwaltungsrates sind gemäß § 7 Abs. 10 AMSG zur gewissen-

haften und unparteiischen Ausübung ihres Amtes verpflichtet. Nachdem der Verwal-

tungsrat seiner Verpflichtung nicht nachgekommen ist, hatte ich gemäß § 59 Abs. 6 

AMSG die Verpflichtung, die Bestellungsentscheidung selbst zu treffen. 

 

Frage 30: 
 

Ich musste zur Kenntnis nehmen, dass im Fall der Bestellung der Landesgeschäfts-

führung des AMS Wien der Verwaltungsrat nicht die vom AMSG geforderte qualifi-

zierte Mehrheit gefunden hat, während für die Landesgeschäftsführung Burgenland 

der Verwaltungsrat die Bestellung mit Mehrheit durchführen konnte. Ich war also, 

verpflichtet die Entscheidung über die Landesgeschäftsführung in Wien im Wege der 

Ersatzvornahme gemäß § 59 Abs. 6 AMSG zu treffen, während das im Fall der Ge-

schäftsführung des Burgenlandes nicht notwendig war. Im Übrigen ist festzuhalten, 

dass der Verwaltungsrat in den weiteren 19 Bestellungsentscheidungen diese über-

wiegend einhellig getroffen hat. 

  

Frage 31: 
 
 
Ich sehe kein Abgehen vom sowohl im AMSG festgelegten Verfahren wie auch in der 

praktischen Durchführung. Die Verfahrensschritte sind 

 Ausschreibung lt. Stellenbesetzungsgesetz durch Beschluss des Verwaltungs-

rates 

 Sichtung der Bewerbungen und Prüfung hinsichtlich Erfüllung der in der Aus-

schreibung geforderten Kriterien durch den Verwaltungsrat bzw. sein Präsidi-

um und die Personalabteilung der Bundesgeschäftsstelle des AMS 

 Einrichtung der jeweiligen Ausschüsse des Landesdirektoriums und Übermitt-

lung der Bewerbungsunterlagen an die jeweiligen Vorsitzenden 
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 Einladung zu Hearings aufgrund der Beschlüsse des Verwaltungsrates bzw. 

des jeweiligen Ausschusses des Landesdirektoriums, sowohl auf der Ebene 

der jeweiligen Ausschüsse der Landesdirektorien wie auch auf Ebene des 

Verwaltungsrates, wenn sich aus der Prüfung der Bewerbungen dazu die 

Notwendigkeit ergibt (vielfach verzichten die jeweiligen Ausschüsse auf ge-

sonderte Hearings und nehmen an den Hearings auf Bundesebene teil) 

 Anhörung des jeweiligen Ausschusses des Landesdirektoriums des AMS und 

Einholung der Stellungnahme gemäß § 15 Abs. 2 AMSG 

 Anhörung des Vorsitzenden des Vorstandes und Einholung der Stellungnah-

me gemäß § 15 Abs. 2 AMSG  

 Einholung von Gutachten, wenn dies zur Entscheidungsvorbereitung des Ver-

waltungsrates notwendig ist 

 

Wenn der Verwaltungsrat schlussendlich keine Entscheidung trifft, wie dies erst-

mals im Jahr 2006 unter Bundesminister aD Dr. Martin Bartenstein bei der Lan-

desorganisation des AMS Burgenland der Fall war, dann hat nach den gesetzli-

chen Vorgaben der Bundesminister im Wege der Ersatzvornahme zu entschei-

den. 

Im Übrigen habe ich durch meine bisherige Tätigkeit in den unterschiedlichsten 

öffentlichen Funktionen nachhaltig unter Beweis gestellt, welch hohe Bedeutung 

ich der Kooperation der Sozialpartner zumesse. Diese ist ja nicht zuletzt ein we-

sentlicher Erfolgsfaktor für die im internationalen Vergleich so herausragende Be-

schäftigungslage bzw. die Spitzenplätze bei niedrigster Gesamt- wie Jugendar-

beitslosigkeit. 

 

 

 

Anmerkung der Parlamentsdirektion: 
 

Die vom Bundesministerium übermittelten Anlagen stehen nur 
als Image, siehe 
Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 
zur Verfügung. 
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